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Ortsrecht Stadt Emden – März 2016 

 
Satzung 

der Stadt Emden über die förmliche Festlegung des 
„Sanierungsgebietes Innenstadt“ in Emden 

vom 26. Juni 2008 
 

in der Fassung vom 03. März 2016 
 
 

§ 1 Festlegung des Sanierungsgebietes 
 
Im Geltungsbereich des Sanierungsgebiets liegen städtebauliche Missstände im Sinne von 
§ 136 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauGB vor. Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanierungs-
maßnahmen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms zur Programmkomponente 
„Stadtumbau; Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ wesentlich verbessert werden. Der nachfol-
gend näher beschriebenen Bereich wird förmlich festgelegt und erhält die Bezeichnung „Sa-
nierungsgebiet Innenstadt“ in Emden. 
Die Abgrenzung des Sanierungsgebietes Innenstadt ergibt sich aus der zeichnerischen Dar-
stellung der Gebietsgrenzen gemäß Anlage 1, die zum Bestandteil dieser Satzung erklärt wird. 
Werden innerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes durch Grundstückzusammen-
legungen Flurstücke verschmolzen und neue Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grund-
stücksteilungen neue Flurstücke, sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser Satzung 
anzuwenden. 
 
 

§ 2 Verfahren 
 
Die Sanierungsmaßnahme wird im umfassenden Verfahren durchgeführt. Die besonderen 
sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 a BauGB finden Anwendung. 
Gemäß § 142 Abs. 3 BauGB wird die Frist zur Durchführung der Sanierung auf weitere 7 
Jahre ab Inkrafttreten dieser Satzung bestimmt. Ziel ist es, die Sanierung bis 2024 abzuschlie-
ßen. 
 
 

§ 3 Genehmigungspflichten 
 
Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvor-
gänge finden Anwendung. 
 
 

§ 4 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Au-
rich und für die Stadt Emden in Kraft . 
 


